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Mandanteninformation - Heute aktuell
Gesetzgeber wird aktiv!
Vorsorgevollmacht u nd Patientenverfügu ng

Sehr geehrte Damen und Herren,

meine Kanzlei hat es sich zur Aufgabe gemacht, ausgewählte Mandanten von Zeit zu Zeil

über aktuelle Rechtsentwicklungen zu informieren. Heute möchte ich Sie auf einen aktuellen

Beschluss des Deutschen Bundestages zur Patientenverfügung hinweisen.

Der Bundestag hat damit die Rechte der Patienten wesentl ich gestärkt. Die PatientenverfÜ-

gung soll  nun rechtl ich verbindlich werden (siehe anliegende aktuelle Presseveröffentl i-

chung) .

Gleichzeit ig beanstanden aber die Aztekammern, dass noch immer viel zu wenig Bürger ei-

ne Patientenverfügung errichtet haben.

Mit einer Patientenverfügung geben Sie Anweisungen an Arzte, Pfleger und Bevollmächtigte,

wie lhre medizinische Behandlung zukünft ig einmal zu erfolgen hat. Durch bestimmte Vorga-

ben können Sie etwa sicherstel len, dass die Behandlung abgebrochen wird, wenn feststeht,

dass keine Heilungsaussichten mehr bestehen. So wird ein menschenwürdiges Sterben er-

möglicht und verhindert, dass Sie zum hil f losen Opfer der Apparatemedizin werden.

Weitere Einzelheiten könne Sie der anliegenden Broschüre der Deutschen Vereinigung für

Erbrecht und Vermögensnachfolge entnehmen, deren Mitgl ied ich bin.



2

Die patientenverfügung soll te immer von einer Vorsorgevollmacht begleitet werden. Hierzu

zit iere ich aus der anliegenden Broschüre des DVEV:

..Dabei beachten Sie bitte, dass lm Ernstfatl der Ehegatte, Lebenspartner, Kinder

oder Geschwister für Sie nur mit einer - mögtichst schriftlichen oder besser noch

notariellen - Vollmacht von lhnen handeln können.

Es lsf ein fataler lrrglaube, dass automatisch Familienangehörige einspringen

können, wenn man selbst nicht mehr in der Lage ist, eigene Entscheidungen zu

treffen. lhre Angehörigen düffen dies nicht, nur Sie können die Person lhres Ver-

trauens mit eindeutigen Wiltenserklärungen beauftragen, in lhrem Sinn zu han-

deln."

Durch die Vorsorgevollmacht wird also sichergestel l t ,  dass bei Unfäl len oder schweren Er-

krankungen sofort Personen lhres Vertrauens für Sie handeln und lhre Rechte gegenüber

Dritten, Behörden, Banken, Gerichten und Arzten wahrnehmen können. Mancher mittelstän-

diger Handwerksbetrieb ist schon ins Schlingern geraten, weil  nach einem Unfal l  des Inha-

bers niemand für ihn handlungsbefugt war. In Krankenhäusern und in Pflegeheimen lautet

regelmäßig eine der ersten Fragen des pflegenden Personals nach Vorsorgevollmachten und

Patientenverfügung. Sind diese nicht vorhanden, so muss in der Regel ein aufwändiges ge-

richtl iches Betreuungsverfahren eingeleitet werden, an dessen Ende oftmals die Stel lung ei-

nes famil ienfremden Berufsbetreuers steht. Al l  dies können Sie durch eine Vorsorgevollmacht

vermeiden.

Vertrauen Sie in diese komplexe Materie nicht auf Ratschläge von Laien! Verlassen Sie sich

nicht vorschnell  auf im Umlauf befindl iche ,,Muster". Jeder Fall  ist anders. Lassen Sie sich da-

her durch einen Fachmann beraten. Sonst kann Sie eine ,,bi l l ige" Lösung am Ende teuer zu

stehen kommenl

Wenn Sie näheres zur Vorsorgevollmacht und zur Patientenverfügung wissen möchten, dann

soll ten Sie einen Termin mit meinem Büro vereinbaren.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Krau
Rechtsanwalt
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